
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach monatelangem Gezeter hat sich die Große Koalition in Sachen 
Erbschaftsteuer zusammengerauft und einen Regierungsentwurf für 
die Besteuerung von Betriebsvermögen vorgelegt. Allerdings gibt es 
sowohl aus den Koalitionsparteien als auch aus den Ländern bereits 
neue Kritik. Relativ geräuschlos wurde dagegen das Gesetz zum 
Abbau der kalten Progression verabschiedet. 
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 Jul Aug Sep 

Umsatzsteuer mtl. 10. 10. 10. 

Umsatzsteuer viertelj. 10. - - 

Lohnsteuer 10. 10. 10. 

Einkommensteuer - - 10. 

Körperschaftsteuer - - 10. 

Vergnügungsteuer 10. 10. 10. 

Schonfrist für Zahlungen 
zu obigen Steuern 

13. 13. 14. 

Gewerbesteuer - 17. - 

Grundsteuer - 17. - 

Schonfrist für Zahlungen 
zur Gewerbe-/Grundst. - 20. - 

SV-Beitragsnachweis 27. 25. 24. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 29. 27. 28. 
 

 

AAUF DEN UF DEN PPUNKTUNKT  

»Es gibt Leute, die zahlen für 

Geld jeden Preis.« 

Arthur Schopenhauer 

 

»Wenn Sie einen Schweizer 

Bankier aus dem Fenster 

springen sehen, springen Sie 

sofort hinterher: Es gibt be-

stimmt etwas zu verdienen.« 

Voltaire 
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Einigung bei der Erbschaftsteuer 
auf Betriebsvermögen 
Die Bundesregierung hat am 8. Juli 2015 einen Gesetzentwurf 
zur Anpassung des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes an 
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts beschlos-
sen. 

In seinem Urteil vom 17. Dezember 2014 hatte das Bundesverfas-
sungsgericht die Verschonungsregelungen für betriebliches Vermö-
gen zwar grundsätzlich für geeignet und erforderlich gehalten, um 
Unternehmen in ihrem Bestand zu sichern und Arbeitsplätze zu er-
halten. Das Gericht hielt die Ausgestaltung der Verschonungsrege-
lungen jedoch teilweise für verfassungswidrig. Seit diesem Urteil 
tobt nun der Kampf um die Neuregelung der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer auf Betriebsvermögen. 

Im Juni hat das Bundesfinanzministerium mit mehreren Monaten 
Verspätung einen Gesetzentwurf für die Neuregelung veröffentlicht, 
der die Kritik prompt wieder aufflammen ließ. Während der Wirt-
schaft die Änderungen zu weit gehen, hielt die SPD den Entwurf für 
verfassungswidrig, weil sie die Alternative zur Bedürfnisprüfung bei 
großem Betriebsvermögen als zu großzügig ansah. Inzwischen hat 
sich die Große Koalition wieder zusammengerauft und einen ge-
meinsamen Regierungsentwurf 
verabschiedet. Sofern die Bun-
desländer im Bundesrat nicht 
noch Einwände erheben, sind 
für die Erbschaftsteuer auf Be-
triebsvermögen folgende Ände-
rungen geplant: 

• Verwaltungsvermögen: 
Das bisherige Erbschaft- und 
Schenkungsteuerrecht sieht eine Verschonung vor, wenn das 
Betriebsvermögen einen Verwaltungsvermögenanteil von bis zu 
50 % erreicht. Dies wurde vom Bundesverfassungsgericht als 
unverhältnismäßig eingestuft. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass 
zukünftig nur das begünstigte Vermögen verschont werden kann. 
Begünstigt sind danach Wirtschaftsgüter und andere Vermö-
gensgegenstände, die ihrem Hauptzweck nach überwiegend ei-
ner gewerblichen, freiberuflichen oder land- und forstwirtschaftli-
chen Tätigkeit dienen. 

• Beteiligungen und Konzerne: In mehrstufigen Unternehmens-
strukturen mit Beteiligungsgesellschaften wird das begünstigte 
Vermögen konsolidiert ermittelt. Ein Ausnutzen des Verwaltungs-
vermögensanteils von 50 % auf jeder Beteiligungsebene, wie es 
das geltende Recht zulässt (sog. Kaskadeneffekte in Beteili-
gungsgesellschaften), ist danach nicht mehr möglich. 

• Regelverschonung: Wie im bisher geltenden Recht wird das 
begünstigte Vermögen nach Wahl des Erwerbers zu 85 % oder 
zu 100 % von der Steuer befreit, wenn bestimmte Voraussetzun-
gen erfüllt sind. Entscheidet sich der Erwerber für die Regelver-
schonung von 85 %, muss er den Betrieb mindestens fünf Jahre 
fortführen und nachweisen, dass die Lohnsumme innerhalb von 
fünf Jahren nach dem Erwerb insgesamt 400 % der Ausgangs-
lohnsumme nicht unterschreitet (Lohnsummenregelung). 

• Optionsverschonung: Bei der Wahl der vollständigen Befreiung 
von der Erbschaftsteuer muss der Erwerber eine Behaltensfrist 

KKURZ NOTIERTURZ NOTIERT   

Einigung über Grundsteuerreform 

Schon seit Jahren wird über die Bewer-
tung der Grundstücke bei der Grundsteuer 
gestritten. Sie erfolgt auf Grundlage der 
Einheitswerte von 1964 in den alten Bun-
desländern und von 1935 in den neuen 
Bundesländern. Nun haben sich die Lan-
desfinanzminister auf eine Bewertung mit 
dem Verkehrswert geeinigt. Aufbauten 
werden mit festen Kriterien schematisch 
angesetzt. Der Vorschlag sieht zudem ei-
ne Öffnungsklausel für die Bundesländer 
bei der Grundsteuermesszahl vor. 

  

Elterngeld Plus ist gestartet 

Für Geburten seit dem 1. Juli 2015 kön-
nen Eltern das neue Elterngeld Plus in An-
spruch nehmen. Damit können Mütter und 
Väter doppelt so lange Elterngeld bezie-
hen, wenn sie nach der Geburt des Kindes 
Teilzeit arbeiten. Teilen sich Vater und 
Mutter die Betreuung ihres Kindes und ar-
beiten parallel für vier Monate zwischen 
25 und 30 Wochenstunden, erhalten sie 
zudem einen Partnerschaftsbonus in Form 
von je vier zusätzlichen Elterngeld-Plus-
Monaten. Natürlich ist auch der Bezug des 
bisherigen Elterngeldes weiterhin mög-
lich, wenn die Eltern dies bevorzugen. 

 

Lockerung der Dokumentations-
pflicht beim Mindestlohn 

Seit Einführung des Mindestlohns stöhnen 
die Arbeitgeber über die Pflicht zur Erfas-
sung der geleisteten Arbeitsstunden. Nach 
Berichten in der Tagespresse ist zumin-
dest eine kleine Erleichterung in Sicht: 
Wenn das regelmäßige monatliche Entgelt 
in den letzten 12 Monaten mindestens 
2000 Euro brutto betragen hat, soll in den 
Branchen, die zu einer generellen Erfas-
sung der geleisteten Arbeitsstunden ver-
pflichtet sind, die Pflicht zur Aufzeich-
nung von Beginn, Ende und Dauer der Ar-
beitszeit entfallen. Das gilt jedoch nicht 
für Saisonarbeiter und Minijobber im ge-
werblichen Bereich, für die die Aufzeich-
nungspflicht bis zu einem Einkommen von 
2958 Euro unverändert bestehen bleibt. 
Daneben hat die Arbeitsministerin eine 
Klarstellung zur Auftraggeberhaftung ver-
sprochen, nach der bei der Beauftragung 
eines anderen Unternehmens in den meis-
ten Fällen keine Haftung des Auftragge-
bers für den Mindestlohn besteht. Genaue 
Termine für die Realisierung sind zwar 
noch nicht bekannt, die Pläne sollen aber 
bald umgesetzt werden. 
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von sieben Jahren einhalten und nachweisen, dass er in diesem 
Zeitraum die Lohnsumme von 700 % nicht unterschreitet. 

• Alte Lohnsummenregelung: Betriebe mit bis zu 20 Beschäftig-
ten waren bisher von der Lohnsummenregelung gänzlich ausge-
nommen. Diese Grenze ist vom Bundesverfassungsgericht ver-
worfen worden. Der Gesetzentwurf sieht daher vor, dass die An-
forderungen mit der Zahl der Beschäftigten steigen. 

• Neue Lohnsummenregelung: Bei Unternehmen mit bis zu 3 
Beschäftigten wird auf die Prüfung der Lohnsummenregelung 
verzichtet. Bei Unternehmen mit 4 bis 10 Beschäftigten darf eine 
Lohnsumme von 250 % der Ausgangslohnsumme innerhalb der 
fünfjährigen Behaltensfrist nicht unterschritten werden. Bei der 

Optionsverschonung beträgt 
die Lohnsumme 500 % in-
nerhalb von sieben Jahren. 
Für Unternehmen mit 11 bis 
15 Arbeitnehmern gelten 
entsprechend Lohnsummen 
von 300 % und 565 %. Ab 
16 Arbeitnehmern sind kei-
ne Erleichterungen vorge-

sehen. Beschäftigte in Mutterschutz oder Elternzeit, Azubis und 
Langzeiterkrankte werden nicht mitgerechnet.  

• Große Betriebsvermögen: Beim Erwerb von Unternehmens-
vermögen mit einem begünstigen Vermögen von über 26 Mio. 
Euro (Prüfschwelle) sieht der Gesetzentwurf ein Wahlrecht zwi-
schen einer Verschonungsbedarfsprüfung oder einem besonde-
ren Verschonungsabschlag vor. Bei Vorliegen bestimmter für 
Familienunternehmen typischer gesellschaftsvertraglicher oder 
satzungsmäßiger Beschränkungen verdoppelt sich die Prüf-
schwelle auf 52 Mio. Euro. 

• Bedürfnisprüfung: Bei der Verschonungsbedarfsprüfung muss 
der Erwerber nachweisen, dass er nicht in der Lage ist, die Steu-
er aus bereits vorhandenen oder aus mit der Erbschaft oder 
Schenkung erhaltenem nicht begünstigtem Vermögen zu beglei-
chen. Genügt dieses Vermögen nicht, um die Erbschaft- oder 
Schenkungsteuer zu begleichen, wird die Steuer erlassen. 

• Verschonungsabschlag: Alternativ zur Bedürfnisprüfung kann 
sich der Erwerber für ein Verschonungsabschmelzmodell ent-
scheiden. Ausgehend vom normalen Verschonungsabschlag von 
85 % oder 100 % für das Vermögen unterhalb von 26/52 Mio. 
Euro sinkt die Verschonung pro zusätzlichen 1,5 Mio. Euro, die 
der Erwerb über der jeweiligen Prüfschwelle liegt, um jeweils 1 % 
bis zu einem begünstigten Vermögens von 116/142 Mio. Euro. 
Ab 116/142 Mio. Euro gilt dann ein einheitlicher Verschonungs-
abschlag von 20 % (bei einer Haltefrist von fünf Jahren) oder von 
35 % (bei einer Haltefrist von sieben Jahren). ³ 

 

Abbau der kalten Progression und 
Anpassung von Familienleistungen 
Das Gesetz für die notwendige Erhöhung von Grund- und Kin-
derfreibetrag ist kurzfristig um den Abbau der kalten Progression 
ergänzt und vom Bundesrat verabschiedet worden. 

Das vor weniger als zwei Monaten angekündigte Projekt, die kalte 
Progression im Steuertarif abzubauen, ist am 10. Juli 2015 vom 

Kontrollverfahren beim 
Kindergeld ab 2016 

Ab dem 1. Januar 2016 ist für den Bezug 
von Kindergeld die Angabe der Steueri-
dentifikationsnummern von Eltern und 
Kindern gesetzlich vorgeschrieben. Damit 
sollen ungerechtfertigte Kindergeldzah-
lungen verhindert werden. Die Familien-
kassen sind verpflichtet, am Kontrollver-
fahren teilzunehmen. Das Bundeszentral-
amt für Steuern hat die Familienkassen 
daher nun aufgefordert, jede Gelegenheit 
zu nutzen, um fehlende Identifikations-
nummern bei den Eltern anzufordern und 
so einen möglichst reibungslosen Start zu 
gewährleisten. 

  

Ausfall einer Darlehensforderung 
nicht als Verlust abziehbar 

Fällt eine private Darlehensforderung aus, 
weil der Darlehensnehmer Insolvenz an-
melden muss, steht dieser Ausfall nicht in 
einem wirtschaftlichen Zusammenhang 
mit den aus dem Darlehen erzielten Kapi-
taleinkünften. Entsprechend sieht das Fi-
nanzgericht Düsseldorf keinen Grund, wa-
rum der Ausfall der Darlehensforderung 
als Verlust bei den Einkünften aus Kapi-
talvermögen abziehbar sein sollte. Auf-
wendungen, die das Kapital selbst betref-
fen, wie Anschaffungskosten, Tilgungszah-
lungen oder Verlust des Kapitals berühren 
die Kapitaleinkünfte nicht. Das Gericht 
hat allerdings die Revision zugelassen. 

 

Rechtzeitige Registrierung 
für den Kirchensteuerabzug 

Kapitalgesellschaften müssen auf Gewinn-
ausschüttungen den Kirchensteuerabzug 
vornehmen. Die dafür notwendigen Daten 
müssen die Gesellschaften jährlich zwi-
schen dem 1. September und dem 31. Ok-
tober beim Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) abrufen. Die vollständige Teilnah-
me setzt sowohl eine Registrierung als 
auch eine Zulassung durch das BZSt vo-
raus. Gesellschaften, die die Abfrage 
nicht selbst vornehmen wollen, können 
beim BZSt ab sofort auch ohne vorherige 
Registrierung die Zuteilung einer Zulas-
sungsnummer beantragen. Die Datenab-
frage erfolgt dann ausschließlich über ei-
nen Dritten – zum Beispiel den Steuerbe-
rater. Unabhängig davon, für welchen 
Weg sich eine Gesellschaft entscheidet, 
bittet das BZSt um eine möglichst zügige 
Registrierung oder einen Zulassungsan-
trag, wenn dies bisher noch nicht erfolgt 
ist, damit die Zulassung noch rechtzeitig 
bis zum 1. September erteilt wird. 
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Bundesrat als Gesetz beschlossen worden und kann damit schon 
bald verkündet werden. Möglich wurde die schnelle Umsetzung, in-
dem die Anpassung des Steuertarifs einfach in das schon länger in 
Arbeit befindliche Gesetz zur Anhebung des steuerfreien Existenz-
minimums aufgenommen wurde. Das Gesetz ist außerdem um ver-
schiedene Anpassungen bei den steuerlichen Leistungen für Fami-
lien ergänzt worden. Im Einzelnen sieht das Gesetz nun folgende 
Änderungen vor: 

• Kalte Progression: Zum vollständigen Ausgleich der in den Jah-
ren 2014 und 2015 entstandenen kalten Progression wird ab 
2016 der Steuertarif um die kumulierte Inflationsrate dieser bei-
den Jahre in Höhe von 1,48 % verschoben. Dazu werden die 
Eckwerte des Steuertarifs entsprechend erhöht. 

• Grundfreibetrag: Der steuerliche Grundfreibetrag wird rückwir-
kend zum 1. Januar 2015 um 118 Euro auf dann 8.472 Euro er-
höht. Zum 1. Januar 2016 erfolgt eine weitere Erhöhung um 180 
Euro auf 8.652 Euro. Die durch die Anhebung des Grundfreibe-
trags eintretende Entlastung für 2015 wird zusammengefasst bei 
der Lohnabrechnung für Dezember 2015 berücksichtigt. Eine 
rückwirkende Korrektur von Lohnabrechnungen ist also nicht 
notwendig. 

• Kinderfreibetrag: Wie der 
Grundfreibetrag steigt auch 
der Kinderfreibetrag. Für 
2015 ist eine rückwirkende 
Erhöhung um 144 Euro auf 
7.152 Euro vorgesehen. 
Die Erhöhung für 2016 be-
trägt weitere 96 Euro auf 
dann 7.248 Euro. 

• Kindergeld: Als Folge der Erhöhung des Kinderfreibetrags steigt 
auch das Kindergeld. Daher ist rückwirkend zum 1. Januar 2015 
eine Erhöhung des Kindergeldes um monatlich 4 Euro je Kind 
und ab dem 1. Januar 2016 um weitere 2 Euro je Kind vorgese-
hen. Das höhere Kindergeld soll ab September 2015 ausgezahlt 
werden. Für die zurückliegenden Monate ab Januar 2015 wird 
die Nachzahlung spätestens ab Oktober 2015 zusammen in ei-
nem Betrag erfolgen. Das höhere Kindergeld wird automatisch 
gezahlt. Ein Antrag ist nicht erforderlich. 

• Kinderzuschlag: Das Gesetz sieht außerdem eine Erhöhung 
des Kinderzuschlags ab dem 1. Juli 2016 um monatlich 20 Euro 
auf 160 Euro vor. Der Kinderzuschlag kommt Eltern zugute, die 
zwar ihren eigenen finanziellen Bedarf durch Erwerbseinkommen 
bestreiten können, aber nicht über ausreichend finanzielle Mittel 
verfügen, um den Bedarf ihrer Kinder zu decken. 

• Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: Der Entlastungsbe-
trag für Alleinerziehende wird rückwirkend zum 1. Januar 2015 
um 600 Euro auf 1.908 Euro angehoben und erstmalig nach der 
Kinderzahl gestaffelt. So steigt der Entlastungsbetrag für das 
zweite und jedes weitere Kind zusätzlich um 240 Euro. Die steu-
erliche Entlastung in der Steuerklasse II durch die Anhebung wird 
für 2015 ebenfalls insgesamt bei der Dezember-Lohnabrechnung 
berücksichtigt. Der Erhöhungsbetrag von jeweils 240 Euro für 
weitere Kinder kann im Lohnsteuerermäßigungsverfahren 2015 
geltend gemacht werden. Dafür ist ein entsprechender Antrag 
beim Wohnsitzfinanzamt notwendig. 

Erhöhung der Grunderwerbsteuer 
in Brandenburg zum 1. Juli 2015 

Brandenburg hat zum 1. Juli 2015 seine 
Grunderwerbsteuer von 5,0 % auf 6,5 % 
angehoben und zieht damit gleich mit den 
bundesweiten Spitzenreitern. Den niedri-
gen Steuersatz von 3,5 % leisten sich nur 
noch Bayern und Sachsen. Entscheidend 
für die Höhe des Steuersatzes ist in der 
Regel das Datum des Kaufvertrags. 

 

Rückwirkende Änderung der 
Besteuerung von Bauleistungen 

Unternehmer, die Bauleistungen an Bau-
träger erbracht haben, dürfen vorerst 
nicht rückwirkend zur Zahlung der ange-
fallenen Umsatzsteuer verpflichtet wer-
den, hat das Finanzgericht Berlin-Bran-
denburg in einem Verfahren über die Aus-
setzung der Vollziehung entschieden. Das 
Gericht hat erhebliche verfassungsrechtli-
che Zweifel an der rückwirkenden Rege-
lung der Steuerschuldnerschaft im Um-
satzsteuergesetz. Im Streitfall ging es um 
Bauleistungen an einen Bauträger aus 
dem Jahr 2009, für die der Bauunterneh-
mer  die Umsatzsteuer aufgrund der zivil-
rechtlichen Verjährung auch nicht mehr 
von seinem Kunden einfordern konnte.  

 

Großer Senat prüft 
Sanierungserlass 

Der Große Senat des Bundesfinanzhofs 
muss prüfen, ob der Sanierungserlass ge-
gen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 
der Verwaltung verstößt. Für die Steuer-
freiheit von Sanierungsgewinnen gibt es 
nämlich keine gesetzliche Regelung mehr, 
nur den Sanierungserlass des Bundesfi-
nanzministeriums. Ob die Steuerfreiheit 
rechtmäßig und damit zulässig ist, hängt 
daher davon ab, ob der Sanierungserlass 
dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit ge-
nügt. Der Bundesfinanzhof hat sich dazu 
bisher nicht einheitlich geäußert. 

 

Neue Taxonomien für die E-Bilanz 

Das Bundesfinanzministerium hat aktuali-
sierte Taxonomien für die E-Bilanz veröf-
fentlicht. Die neuen Taxonomien sind 
grundsätzlich für Wirtschaftsjahre zu 
verwenden, die nach dem 31. Dezember 
2015 beginnen. Es steht den Unternehmen 
aber auch frei, die neuen Taxonomien be-
reits für das Wirtschaftsjahr 2015 zu ver-
wenden. Die Übermittlung mit diesen 
neuen Taxonomien wird für Testfälle vo-
raussichtlich ab November 2015 und für 
Echtfälle ab Mai 2016 möglich sein. 
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• Unterhaltshöchstbetrag: Der Unterhaltshöchstbetrag wird für 
2015 auf 8.472 Euro erhöht. Im kommenden Jahr steigt er auf 
8.652 Euro. Die Erhöhung entspricht der Anhebung des Grund-
freibetrags und führt dazu, dass künftig höhere Unterhaltsleis-
tungen steuerlich berücksichtigt werden können. 

• Nichtanrechnung der Kindergelderhöhung: Die rückwirkende 
Kindergelderhöhung des Jahres 2015 wird nicht auf Sozialleis-
tungen und den zivilrechtlichen Kindesunterhalt angerechnet, 
sondern verbleibt in voller Höhe beim Empfänger. Damit wird un-
ter anderem Bürokratie vermieden, weil nicht alle bereits ergan-
genen Bescheide neu bearbeitet werden müssen. ³ 

 

Klarstellungen zum Reisekostenrecht 
Das Bundesfinanzministerium beantwortet Fragen zum Reise-
kostenrecht und stellt klar, dass Knabbereien im Flugzeug oder 
Zug nicht zu einer Kürzung der Verpflegungspauschale führen. 

Seit dem 1. Januar 2014 gilt das neue Reisekostenrecht. Das Bun-
desfinanzministerium hat dazu schon mehrfach Details geregelt. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass damit schon alle Fragen beantwor-
tet wären. In einem neuen Schreiben hat das Ministerium nun in 
zwei Punkten Fragen der Wirtschaftsspitzenverbände beantwortet. 
Dabei geht es um die Arbeitnehmersammelbeförderung und um 
Snacks während einer Reise. 

• Mahlzeitengestellung: Bei der Reisekostenreform wurde auch 
die Behandlung der vom Arbeitgeber anlässlich einer Auswärts-
tätigkeit gestellten üblichen Mahlzeiten neu geregelt. Verpfle-
gungsmehraufwendungen können nur dann geltend gemacht 
werden, wenn dem Arbeitnehmer tatsächlich Mehraufwand für 
die jeweilige Mahlzeit entstanden ist. Wird dem Arbeitnehmer 

dagegen vom Arbeitgeber 
oder auf dessen Veran-
lassung von einem Dritten 
eine übliche Mahlzeite 
(Mahlzeiten mit einem 
Preis von bis zu 60 Euro 
inkl. Getränke und Um-
satzsteuer) zur Verfügung 
gestellt, bleiben diese 
Mahlzeiten unversteuert 

und die Verpflegungspauschalen sind entsprechend zu kürzen. 
Die Kürzung beträgt 20 % der Tagespauschale für ein Frühstück 
und jeweils 40 % für ein Mittag- oder Abendessen. 

• Reiseverpflegung: Zu den vom Arbeitgeber zur Verfügung ge-
stellten Mahlzeiten gehören auch die im Flugzeug, Zug oder auf 
einem Schiff mit der Beförderung unentgeltlich angebotenen 
Mahlzeiten, sofern die Rechnung für das Ticket auf den Arbeitge-
ber ausgestellt ist und von ihm erstattet wird. Die Verpflegung 
muss dabei nicht offen auf der Rechnung ausgewiesen sein. 
Lediglich wenn anhand des Beförderungstarifs oder anderer 
Faktoren feststeht, dass es sich um eine reine Beförderungs-
leistung handelt, bei der keine unentgeltlichen Mahlzeiten ange-
boten werden, liegt keine Mahlzeitengestellung vor. Arbeitgeber 
müssen dies ab dem 1. Januar 2015 zwingend beachten. Aller-
dings greift diese Vorgabe zur Reiseverpflegung nur, wenn tat-
sächlich aus steuerrechtlicher Sicht eine Mahlzeit vorliegt. 

Poststreik keine Entschuldigung 
für Fristversäumnisse 

Kommt ein Steuerbescheid wegen des – 
inzwischen beendeten - Poststreiks später 
als normal an, läuft auch die Einspruchs-
frist erst ab dem Tag der Zustellung. Für 
Schreiben ans Finanzamt ist der Poststreik 
aber keine Entschuldigung für eine Frist-
versäumnis. Das Landesamt für Steuern in 
Rheinland-Pfalz weist darauf hin, dass es 
den Steuerzahlern zumutbar ist, in einer 
solchen Ausnahmesituation auf sicherere 
Übermittlungswege zurückzugreifen. 

 

Steuerfreie Nachtzuschläge als 
verdeckte Gewinnausschüttung 

Die Zahlung von Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtzuschlägen an einen Gesellschafter 
führt zu einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung, wenn für die Zahlungen keine 
überzeugenden betrieblichen Gründe vor-
liegen, die die Vermutung für eine Veran-
lassung durch das Gesellschaftsverhältnis 
entkräften. Diesen Grundsatz, den der 
Bundesfinanzhof schon vor mehr als zehn 
Jahren aufgestellt hat, hat das Finanzge-
richt Münster jetzt auf einen Importbe-
trieb angewandt. Nach Überzeugung des 
Gerichts rechtfertigen besondere Arbeits-
zeiten für den Einkauf der Waren in Asien 
die Zuschläge allein nicht, denn ein or-
dentlicher Kaufmann hätte dies bereits 
bei der Bemessung des Geschäftsführer-
gehalts berücksichtigt. 

 

Bonuszahlungen der Krankenkasse 
ohne Folgen für Sonderausgaben 

Zahlt die Krankenversicherung einen Teil 
der Beiträge zurück, wird der Sonderaus-
gabenabzug für Krankenversicherungsbei-
träge entsprechend gekürzt. Nach Ansicht 
der Finanzverwaltung sind auch Bonuszah-
lungen Beitragsrückerstattungen, die den 
Sonderausgabenabzug mindern. Ganz an-
ders sieht das das Finanzgericht Rhein-
land-Pfalz, für das die Gleichartigkeit der 
Zahlungen zwingende Voraussetzung für 
eine Verrechnung ist. Weil alle Mitglieder 
– ob sie nun an dem Bonusmodell teil-
nehmen oder nicht – Anspruch auf sämtli-
che Versicherungsleistungen zur Basisver-
sorgung haben, sei hier keine Gleichartig-
keit gegeben, weil die Bonuszahlung nicht 
mit der Erlangung des Versicherungs-
schutzes zusammenhänge. Das Urteil ist 
allerdings kein genereller Freibrief, denn 
es lässt sich nicht auf alle Bonusprogram-
me der verschiedenen Krankenversiche-
rungen übertragen. Zudem hat das Fi-
nanzamt Revision beim Bundesfinanzhof 
eingelegt. 
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• Mahlzeitendefinition: Mahlzeiten sind steuerlich alle Speisen 
und Lebensmittel, die der Ernährung dienen und die zum Ver-
zehr während der Arbeitszeit oder im unmittelbaren Anschluss 
daran geeignet sind. Das umfasst also auch Vor- und Nachspei-
sen sowie Imbisse und Snacks. Entscheidend ist für die steuer-
rechtliche Würdigung aber nicht allein, dass dem Arbeitnehmer 
etwas Essbares vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird, 
sondern auch, ob es sich dabei um eine der im Gesetz genann-
ten Mahlzeit handelt. So handelt es sich beispielsweise bei Ku-
chen, der anlässlich eines Nachmittagskaffees gereicht wird, 
nicht um eine der genannten Mahlzeiten und es ist keine Kür-
zung der Verpflegungspauschale vorzunehmen. 

• Knabbereien: Auch die auf Kurzstreckenflügen gereichten klei-
nen Tüten mit Chips, Schokowaffeln, Müsliriegeln oder anderen 
Knabbereien erfüllen nicht die Kriterien für eine Mahlzeit und füh-
ren somit zu keiner Kürzung der Pauschalen. In der Praxis muss 
vorrangig der Arbeitgeber beurteilen, inwieweit die von ihm an-
gebotenen Speisen an die Stelle einer der genannten Mahlzeiten 
treten. 

• Sammelbeförderung: In der Lohnsteuerrichtlinie 2015 wurde 
der Passus zur Sammelbeförderung von Arbeitnehmern gestri-
chen, der als notwendige und damit steuerfreie Sammelbeförde-
rung die Fälle nannte, in denen die Arbeitnehmer an ständig 
wechselnden Tätigkeitsstätten oder verschiedenen Stellen eines 
weiträumigen Arbeitsgebiets eingesetzt werden. Die Streichung 
ist lediglich eine redaktionelle Folgeänderung, da die Steuerfrei-
heit der Sammelbeförderung von Arbeitnehmern mit ständig 
wechselnden auswärtigen Tätigkeiten und damit ohne erste Tä-
tigkeitsstätte nun von der Steuerbefreiung für die Erstattung von 
steuerlich anerkannten Reisekosten durch den Arbeitgeber er-
fasst wird. ³ 

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 
noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-
min oder wenden Sie sich per Fax an uns.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Stefan Penka 
Steuerberater 
 

 

 

 

 

Haushaltszugehörigkeit beim 
Entlastungsbetrag 

Beim Entlastungsbetrag für Alleinerzie-
hende gilt eine unwiderlegbare Vermu-
tung, dass ein Kind, das in der Wohnung 
des alleinstehenden Elternteils gemeldet 
ist, zu dessen Haushalt gehört. Das Fi-
nanzamt kann daher nach Ansicht des 
Bundesfinanzhofs den Entlastungsbetrag 
selbst dann nicht verweigern, wenn die 
tatsächlichen Verhältnisse anders sind. 

 

Badrenovierung als anteilige 
Arbeitszimmerkosten 

Aufwendungen für die Renovierung des 
Badezimmers im privaten Einfamilien-
haus, die über übliche Schönheitsrepa-
raturen hinausgehen und den Wert des 
gesamten Hauses nachhaltig erhöhen, 
erhöhen anteilig die steuerlich abzugs-
fähigen Kosten für das häusliche Ar-
beitszimmer. Das Finanzgericht Münster 
lässt den anteiligen Abzug zu, um Wer-
tungswidersprüche zu vermeiden: Im 
Streitfall war das Arbeitszimmer Teil 
des Betriebsvermögens des Klägers. Bei 
einer späteren Entnahme würde ein 
dem Arbeitszimmer entsprechender An-
teil des Gebäudewertes als zu versteu-
ernder Entnahmewert angesetzt. Mit 
der Modernisierung hat sich aber dau-
erhaft der Gebäudewert und damit 
auch der Entnahmewert erhöht. Das Ur-
teil wird jetzt in der Revision vom Bun-
desfinanzhof geprüft. Vergleichbare 
Fälle können damit per Einspruch offen 
gehalten werden. 

 


